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RS UVS Steiermark 1994/12/14 30.5-
94/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1994

Rechtssatz

Wesentliche Tatbestandsmerkmale einer Übertretung nach § 35 Abs 6 Stmk Veranstaltungsgesetz (fehlende Plakette

am Spielapparat) sind im Sinne des § 44 a Z 1 VStG die Eigenschaft des Täters als Verantwortlicher, sowie der Umstand,

daß für diesen Spielapparat eine Bewilligung zur Aufstellung und zum Betrieb erteilt und von der Bewilligungsbehörde

eine entsprechende Plakette ausgestellt wurde.

Schlagworte

Veranstaltungsrecht Tatbestandsmerkmal Verantwortlichkeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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